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Anrechenbare Gebäudefläche 
 
 

Die anrechenbare Gebäudefläche (aGF)1 ist die von oben betrachtete Fläche von Gebäuden, Kleinbau-

ten, Anbauten sowie die Flächen der Teile von Unterniveaubauten, die das massgebende Terrain überra-

gen.  

Von Vordächern, die über das zulässige Mass (a) hinausragen, wird die gesamte Fläche dazugezählt.  

Der äussere Rahmen der Fläche bildet die projizierte Fassadenlinie. 

 

 

 

 

Anbaute:   Unbewohnt und i.d.R. unbeheizt. Mit einem anderen Gebäude zusammengebaut,  

   nur Nebennutzflächen. 

 

Kleinbaute:    Unbewohnt. Bspw. Garagen, Geräteschuppen, Garten- und Gewächshäuser usw. 

 

Zulässiges Mass «a»: Das zulässige Mass für vorspringende Gebäudeteile definiert die Gemeinde im  

Baureglement. Bei Unsicherheit empfiehlt sich die Nachfrage bei der Bauverwaltung 

der Gemeinde. 

 
1 Quelle: BSIG-Weisung Nr. 7/721.3/1.1: Verordnung über die Begriffe und Messweisen im Bauwesen.  

https://ktbe.jaxforms.com/formservice/services/rest/generic/DIJ-BSIG?handler=bsigattachment&data=eyJmb3JtSWQiOiJCU0lHRG9jdW1lbnQiLCJic2lnTnIiOiI3LzcyMS4zLzEuMSIsImxhbmd1YWdlIjoiZGUiLCJpZCI6ImRjOTMzMDRmLTc3MmYtNDI3My1iYzUzLTIyOTlkNzk0OWUyNiIsImF0dGFjaG1lbnRJZCI6IjIwZTk3MGZjLTNhNDYtNDBkYy1iZGI3LTZkZGJmMjdiYWUwNyJ9&entryPoint=pdf

